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RAUM BAD BOLL

57. Jahrgang, Nummer 8 Donnerstag, 19. Februar 2026 Einzelpreis 1,15 €

Fahrzeiten: 
Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
von 8 Uhr – 18  Uhr 
und Freitag 
von 8 Uhr – 14 Uhr

Fahrten: 
Können montags, dienstags, mittwochs und 
donnerstags zwischen 10 Uhr – 16 Uhr und 
freitags zwischen 08 Uhr – 14 Uhr gebucht werden.

Reichweite: 
Im Verbandsgebiet: Aichelberg, Bad Boll, Dürnau, 
Gammelshausen, Hattenhofen und Zell u. A.

Preis: 
Den Preis bestimmen Sie auf Spendenbasis.

„LORENZ“ bringt Sie schnell und 
einfach an Ihr Ziel: 
Unsere ehrenamtlichen FahrerInnen fahren Sie gerne 
durch das gesamte Verbandsgebiet. Egal ob zum Arzt, 
zum Einkaufen oder zum Kaffeeklatsch – unser LORENZ 
holt Sie ab und bringt Sie auch wieder nach Hause.

Wir freuen uns, Ihnen unseren Fahrservice anbieten zu 
können und Sie somit in Ihrem Alltag zu unterstützen.

T. 0152 / 22 08 41 05

Unser E-Bürgerauto 
„LORENZ“ ist auf Tour!

AICHE   BERG
BAD B   LL
     DÜ   NAU
GAMM   LSHAUSEN
HATTE   HOFEN
            ELL U. A.
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EINLADUNG
zur Sitzung des Verwaltungsrates
am Montag, 23. Februar 2026 um 14.00 Uhr
in Bad Boll, Sitzungssaal im Rathaus, Hauptstraße 94

TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Vorberatung Verbandsversammlung
 2.1  4. punktuelle Fortschreibung des Flächennutzungs-

plans 2015 des GVV Raum Bad Boll am Standort 
südlich der Frühlingstraße in der Gemeinde Dürnau 
– Behandlung und Abwägung der im Rahmen der Be-
teiligung der Entwurfsoffenlage nach §§ 3, Abs. 2 und 
4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen sowie 
Feststellungsbeschluss

 2.2  Feststellung des Jahresabschlusses 2025 mit Re-
chenschaftsbericht

 2.3  Spendenbericht nach § 78 Abs. 4 GemO für das 
Haushaltsjahr 2025

Christopher Flik
Verbandsvorsitzender

 

 

Einladung 
zur Sitzung der Verbandsversammlung 
am Dienstag, 3. März 2026 um 18.00 Uhr 
im Feuerwehrgerätehaus in 73119 Zell u. A. 
Schulstraße 16 
 
Tagesordnung 
Öffentlicher Teil 
1. Eröffnung und Begrüßung
2.  Interkommunale Starkregenrisikomanagementplanung 

– Projektvorstellung und Projektablauf – Vorstellung 
durch Dipl.-Geogr. Joachim Liedl vom Ingenieurbüro 
Winkler und Partner GmbH

3.  4. punktuelle Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
2015 des GVV Raum Bad Boll am Standort südlich der 
Frühlingsstraße in der Gemeinde Dürnau – Behandlung 
und Abwägung der im Rahmen der Beteiligung der Ent-
wurfsoffenlage nach § 3, Abs. 2 und § 4, Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Anregungen sowie Feststellungsbe-
schluss

4.  Feststellung Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht 
2025

5.  Spendenbericht nach § 78 Abs. 4 GemO für das Haus-
haltsjahr 2025

6. Verschiedenes
 6.1  Bestätigung Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 

2026
7. Bürger fragen – die Verwaltung antwortet
8. Anfragen und Anregungen der Verbandsmitglieder

Informationsseite

Herausgeber: Der Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll
und die Gemeinden Aichelberg, Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, 
Hatten hofen, Zell u. A. Verantwortlich für den amtlichen Teil und 
für Veröffentlichungen des Gemeindeverwaltungsverbandes: der 
Vorsitzende oder ein von ihm benannter Vertreter; für die Mitglieds-
gemeinden: die jeweiligen Bürgermeister oder ein von ihnen 
 benannter Vertreter. Verantwortlich für den übrigen Teil: 
Ulrich Gottlieb, GO Verlag GmbH & Co. KG, Alleenstraße 158, 
73230 Kirchheim unter Teck, Telefon 07021 9750-0, 
Telefax 9750-33, E-Mail: info@go-kirchheim.de. 
Für Anzeigen und Beilagen mit politischem Inhalt gelten besondere 
Regelungen. Diese Anzeigen und Beilagen sind grundsätzlich beim 
Gemeindeverwaltungsverband Raum Bad Boll aufzugeben.  
Annahmeschluss freitags.
Anzeigenannahme: Telefon 07021 9750-19, 
Telefax 07021 9750-33, E-Mail: anzeigen@teckbote.de, 
Annahmeschluss: Montag, 16 Uhr.
Bezugspreise:  
Der Abonnementspreis bei Trägerzustellung beträgt  4,00 pro 
Monat, bei Postzustellung  12,00 (inkl. Portoanteil  8,00) 
pro Monat. Der Einzelverkaufspreis pro Exemplar beträgt  1,15. 
Der Bezug als E-Zeitung kostet monatlich 3,20 €. Alle Bezugspreise 
enthalten 7 % MwSt. Die Bezugsgebühren werden jährlich abgebucht. 
Die Bezahlung auf Rechnung ist nicht möglich. 
Bei Fragen zur Lieferung, Bezugsgeldberechnung oder bei Problemen
mit der Zustellung wenden Sie sich bitte direkt an den Vertrieb. 
Sie erreichen ihn telefonisch unter 07021 9750-37 oder -38, 
per Telefax 9750-495 oder per E-Mail: vertrieb@teckbote.de.
Neubestellungen und Änderungen sind direkt beim Verlag möglich. 
Abbestellungen sind schriftlich mit einer Frist von einer Woche zum 
Monatsende möglich.

Abonnentenbetreuung  0 70 21 97 50 - 37
Neu-Bestellungen, Adressänderungen, 

Zustellung und mehr ...

Anzeigenabteilung  0 70 21 97 50 -19
anzeigen@teckbote.de

Anzeigen, Preise, Beilagen, Termine und mehr ...
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– Stellenausschreibung – 

 
Die Gemeinden Gammelshausen, Schlat und Zell unter 
Aichelberg engagieren sich gemeinsam für eine nachhal-
tige, zukunftsorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik. Im 
Rahmen des Förderprogramms „Kommunales Energiema-
nagement (KEM)“ des Bundes suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt 

 
einen Kommunalen Energiemanager 

(m/w/d) 
 
Es erwartet Sie: 
• Aufbau, Einführung und Weiterentwicklung eines kommu-

nalen Energiemanagementsystems
• Erfassung, Auswertung und Überwachung von Energie und 

Verbrauchsdaten
• Identifikation und Umsetzung von Energieeinsparmaßnah-

men
• Erstellung von Energieberichten und Entscheidungsgrund-

lagen
• Koordination externer Dienstleister
• Unterstützung bei Förderanträgen
 
Wir wünschen uns von Ihnen: 
• Ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare 

Qualifikation im relevanten Bereich
• Kenntnisse im Energiemanagement und der Gebäude-

technik
• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
 
Wir bieten Ihnen: 
• Eine befristete Stelle im Rahmen der KEM-Förderung ga-

rantiert bis 31. Dezember 2028
• Vergütung nach TVöD, Entgeltgruppe E 10
• Flexible Arbeitszeiten und verschiedene Fortbildungsmög-

lichkeiten
 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Bürgermeister 
Flik, Telefon 07164 807-0 oder bm@zell-u-a.de. 
 
Interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 
15. März 2026 über den Bewerbungsmanager der Ge-
meinde Zell u. A. auf unserer Homepage www.zellua.de/
Rathaus/Stellenausschreibungen. 
 
Unsere Informationen nach Artikel 13 DSGVO finden Sie un-
ter www.zellua.de/rathaus-verwaltung/rathaus/downloads/
datenschutz.html

 
 

 

 

 Gemeinde Hattenhofen 
 Landkreis Göppingen 
 
 

Ausschreibung von Tief- und Straßen-
bauarbeiten  
Die Gemeinde Hattenhofen schreibt auf Grundlage des 
Standardleistungskataloges in Verbindung mit dem KOM-
MUNALEN VERGABEHANDBUCH nach VOB folgende Bau-
leistung öffentlich aus: 
 
Austausch Wasserleitung in der Mörikestraße 
Teil 1 Straßenbauarbeiten 
950 m² Asphaltflächen 
270 m Randeinfassung 1-Zeiler Granitpflaster 

Teil 2 Mischwasserkanalisation 
 20 m Polypropylenrohre (PP) DN 150 mm 
 
Teil 3 Wasserversorgung (Tiefbau) 
135 m Wasserleitung DN 100 mm 
  2 St Wasserleitungsschacht 1,40 x 1,40 m 
 
Ausführungszeit mit Fertigstellung: 
13. April 2026 – 24. Juli 2026 
 
Die Vergabeunterlagen können ab Freitag, 13. Februar 2026  
nach Abschluss einer kostenpflichtigen Zugangsverein-
barung unter www.Vergabe24.de eingesehen und kosten-
los heruntergeladen werden. 

Eröffnungstermin: Freitag, 6. März 2026, 10.00 Uhr 
 Rathaus, 73110 Hattenhofen 
 Hauptstraße 45, Sitzungssaal 
 
Die Angebotsunterlagen sind bei der Gemeindeverwaltung 
Hattenhofen gemäß VOB einzureichen. 
 
Die Zuschlagsfrist endet am 31. März 2026. 
 
Hattenhofen, den 13. Februar 2026 

Reutter 
Bürgermeister

 

Bürgerauto Lorenz

Unser E-Bürgerauto

 Unser E-Bürgerauto Lorenz 
ist auf Tour für Sie: 
Der Fahrdienst wird jeweils 
Montag, Dienstag, Mittwoch 
und Donnerstag von 8.00 bis 
18.00 Uhr und Freitag von 
8.00 bis 14.00 Uhr angebo-
ten. 
 Vereinbarung von Fahrter-
minen: 

Fahrten können jeweils montags, dienstags, mittwochs und 
donnerstags von 10.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
bis 14.00 Uhr unter folgender Rufnummer gebucht werden: 
Telefon 0152 22084105 
Wir freuen uns, Ihnen unseren Fahrservice anbieten zu kön-
nen und Sie somit in Ihrem Alltag zu unterstützen. 

 

Informationsseite

Änderungswünsche
können wir aus 
Zeitgründen 
leider nicht immer 
berücksichtigen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Allgemeine Bereitschaftspraxen Göppingen 
Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (allge-
mein-, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschafts-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten 
Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116117 oder online 
über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de 
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und 
digital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungs-
empfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann 
direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden. 
 
Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Göppingen 
Klinik am Eichert Göppingen 
Eichertstraße 3 
73035 Göppingen 
 
Öffnungszeiten: 
Sa, So und an Feiertagen 9 – 19 Uhr. 
 
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis 
Klinik am Eichert Göppingen 
Eichertstraße 3 
73035 Göppingen 
 
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage 8 – 20 Uhr. 
 
Gerne können Sie jederzeit selbst die aktuellen Informationen zu 
unseren Bereitschaftspraxen auf der Homepage einsehen: 
https://www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpra-
xis-finden. 
 
 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter der Telefon 
01801 116 116 (0,039 €/min). Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/. Hier 
erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer unmittelba-
ren Umgebung Notdienst haben.

EVF-Störhotline 
Die aktuelle Rufnummer der EVF-Störungshotline (7 Tage/24 Stun-
den) lautet 0800 6101-767 (kostenlos), (stets aktuell zu finden un-
ter https://evf.de/kontakt/). 
 
 
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
01805 843736 – Kleintiernotdienst Kreis GP-Geislingen 
Diese Telefonnummer leitet von 8.00 bis 22.00 Uhr automa-
tisch auf die aktuell diensthabende Praxis im Kreis Göppin-
gen-Geislingen um. 
0,14 €/min aus dem Festnetz,
0,42 €/min aus dem Mobilfunknetz
• Der Kleintier-Bereitschaftsdienst im Kreis Göppingen/Geislingen 

ist nun an 365 Tagen im Jahr von 8.00 bis 22.00 Uhr unter obiger 
Nummer erreichbar

• Nach 22.00 bis 8.00 Uhr sind die umliegenden Kleintierkliniken 
erreichbar.

• Versuchen Sie bitte, falls möglich immer erst Ihren Haustierarzt 
telefonisch zu erreichen.

• Die Praxen sind zum Teil außerhalb der Öffnungszeiten nicht be-
setzt. Fahren Sie erst nach telefonischer Rücksprache zur Bereit-
schaftsdienstpraxis.

 
Unter www.vetnotdienst.de sehen Sie auf der Landkarte von 
8.00 bis 22.00 Uhr welche Praxis aktuell Bereitschaftsdienst 
hat. 

Apotheken-Bereitschaftsdienst 
… für Aichelberg, Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, 
Hattenhofen, Zell u. A.: 
0800 00 22833 (kostenlos vom Festnetz) 
22 8 33 (0,69 € pro Min. aus dem Mobilfunk) 
 
Weitere Informationen zum Bereitschaftsdienst und Apothe-
ken unter www.lak-bw.de/notdienstportal 

Samstag, 21. Februar 2026 
Storchen-Apotheke 
Grabenstraße 32 
73033 Göppingen 
Telefon 07161 72323 
 
Sonntag, 22. Februar 2026 
Sonnen-Apotheke 
Uhinger Straße 22 
73095 Albershausen 
Telefon 07161 933150 
 
Achtung: 
Eventuelle Änderungen des Bereitschaftsdienstes entnehmen Sie 
bitte der Tagespresse 
 

Notruftelefonnummern 
Rettungsdienst-Notruf Telefon 112 
Krankentransport Telefon 19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Telefon 116 117
docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116 117 

Polizeiposten Bad Boll 
Erlengarten 1, 73087 Bad Boll  Telefon 12024 oder 12025 
 
Störungsannahmen 
Strom (EnBW) Telefon 0800 3629477 
Strom für Bad Boll (Albwerk) Telefon 07331 209777 
Energieversorgung Filstal (EVF) Telefon 0800 6101-767 
Unitymedia Telefon 0221 46619100

Blumhardtweg 30 · 73087 Bad Boll
Pflegedienstleiterin Tel. 07164 2041 · Einsatzleiterin Tel. 07164 2042

Verwaltung Tel. 07164 2043, Fax 2032 · Bürozeiten: Mo – Fr: 8.00 – 13.00 Uhr
Mo + Mi: 14.00 – 16.00 Uhr

www.diakoniestation-badboll.de

Wochenend- und Feiertagsdienst 

Sie erreichen uns regelmäßig innerhalb der genannten Bürozeiten.
Sollten Sie als unser Patient in eine unaufschiebbare

pflegerische Notlage kommen, so sind wir rund um die Uhr
für Sie unter der Rufnummer 20 41 erreichbar.

Redaktionsschluss:
Montag, 10 Uhr
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Pflegedienst

Aurelia
Wochenend- und Feiertagsdienst

Rufnummer 0 71 64 / 80 12 20

Gemeinde Hausmüll
Bioabfall

alle Gemeinden
Aichelberg
Bad Boll/Eckwälden
Dürnau
Gammelshausen
Zell u. A.-Erlenwasenhof

23. 2. 26
19. 2. 26
26. 2. 26

Hattenhofen
Zell u. A. 25. 2. 26

Gemeinde Blaue 
Tonne

Gelber 
Sack

Aichelberg
 6. 3. 26

23. 2. 26 Bitte Gelbe  
Säcke frü-
hestens am 
Vorabend der 
Abholung am 
Straßenrand 
bereitstellen!

Bad Boll/Eckwälden 23. 2. 26
Dürnau

25. 2. 26
Gammelshausen 13. 3. 26
Hattenhofen

16. 3. 26 23. 2. 26
Zell u. A.

Weiterhin führen auch die örtlichen Vereine Altpapiersamm-
lungen durch. Die Termine werden von den jeweiligen Vereinen 
im Mitteilungsblatt bekannt gegeben. Wir bitten die Bevölke-
rung, diese Sammlungen zu unterstützen. 
Bitte beachten Sie auch die Termine im Abfall-Abc etc.

Volkshochschule
Raum Bad Boll/Voralb

Homepage vhs Raum Bad Boll/Voralb: 
www.vhsraumbadbollvoralb.de    

 

VHS – Außenstelle
Bad Boll

Kontaktdaten der Außenstellenleiterin Bad Boll 
Bettina Geiger, Hauptstraße 94, 73087 Bad Boll 
Telefon 07164 808-23, Fax 07164 808-33 
E-Mail: bgeiger@bad-boll.de 
 
Anmeldezeiten: 
Mo. – Fr.  8.00 – 12.00 Uhr 
Di.   14.00 – 18.00 Uhr 

Sandmandala-Tour 2026 im November in Bad Boll – 
Unterkunft für 4 Möche gesucht! 
Für vier Mönche aus Indien, die im November ein Sandmandala 
gestalten werden, suchen wir für ca. 8 Tage eine einfache Über-
nachtungsmöglichkeit. Die Mönche sind sehr umgänglich, haben 
keine großen Ansprüche und freuen sich über den Austausch mit 
einer fremden, spannenden Kultur. Ein Mittagessen bekommen die 
Mönche in der Seniorenwohnanlage. Das Abendessen können wir 
weitgehend organisieren. Wer eine Unterkunft für 2 oder 4 Mönche 
anbieten kann oder jemanden kennt, meldet sich bitte gerne bzgl. 
näherer Infos. (Bettina Geiger, Telefon 07164 808-23, E-Mail: bge-
iger@bad-boll.de) 
 
Pilates – kleine Muskeln brauchen auch Liebe
Dozentin: Christina Barkhausen
Gönnen Sie Ihrem Körper eine Auszeit und finden Sie zurück zu Ih-
rer Mitte. Dieser Kurs ist für jedes Level geeignet, egal ob Anfänger 
oder Fortgeschrittene. 
Bitte beachten: Anti-Rutsch-Socken, Matte, Getränk mitbringen.
Kurs: 2613020237, Gebühr: 84,00 Euro
Montag, ab 23. Februar 2026, 17.00 – 18.00 Uhr, 16 Termine
Heinrich-Schickhardt-Schule, alte Sporthalle, Schulweg 1, Bad Boll 
 
Ganzkörper-Workout – Fitter in den Alltag!
Dozentin: Christina Barkhausen
Kurs: 2613020238, Gebühr: 79,00 Euro
Montag, ab 23. Februar 2026, 18.00 – 19.00 Uhr, 16 Termine
Heinrich-Schickhardt-Schule, alte Sporthalle, Schulweg 1, Bad Boll 
 
Workshop – Thai-Yoga-Massage
Dozentin: Cornelia Ahlgrimm
In diesem Workshop lernst du ohne Vorkenntnisse die Thai-Yoga-
Massage kennen. 
Die Massage findet auf Matten am Boden statt.
Kurs: 2613010202, Gebühr: 32,00 Euro
Samstag, 21. März 2026, 14.00 – 16.30 Uhr
Atelier im Alten Schulhaus, Kirchplatz 6, Bad Boll 
 
Neurografik für Einsteiger – Kreative Techniken zur Selbst-
erkenntnis und für ein erfülltes Leben
Dozentin: Elena Drosdezki
Einführung in die Neurografik: Erlernen Sie die Grundlagen der Neu-
rografik und starten Sie mit ersten praktischen Übungen. 
Kurs: 2611060201, Gebühr: 68,00 Euro
Freitag, 27. Februar, 6. März, 13. März, 20. März 2026, jeweils von 
17.00 – 19.00 Uhr
Seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum groß, Blumhardtweg 30, 
Bad Boll 
 
Pilates – kleine Muskeln brauchen auch Liebe
Dozentin: Christina Barkhausen
Gönnen Sie Ihrem Körper eine Auszeit und finden Sie zurück zu Ih-
rer Mitte. Dieser Kurs ist für jedes Level geeignet, egal ob Anfänger 
oder Fortgeschrittene. 
Bitte beachten: Anti-Rutsch-Socken, Matte, Getränk mitbringen.
Kurs: 2613020239, Gebühr: 42,00 Euro
Sonntag, ab 1. März 2026, 10.15 – 11.15 Uhr, 8 Termine
Seniorenwohnanlage, Mehrzweckraum groß, Blumhardtweg 30, 
Bad Boll 
 
 

VHS – Außenstelle
Dürnau/Gammelshausen

Kontaktdaten der Außenstellenleiterin 
Dürnau/Gammelshausen 
Nina Rehm, Hauptstraße 16, 73105 Dürnau 
Telefon 07164 91010-12, Fax 07164 91010-10 
E-Mail: n.rehm@duernau.de 
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Anmeldezeiten: 
Mo. – Fr.  8.30 – 12.00 Uhr 
Di.   14.00 – 18.00 Uhr
 
Neue Kurse die nicht im Heft zu finden sind: 
2613020330 
50 + Outdoor – „aktiv in der Natur“ 
Freitag, 17. April 2026, 8.00 – 9.00 Uhr – 6 Termine, 
Gebühr 38,00 Euro 
 
2613020331 
Mamafit Outdoor – „aktiv in der Natur“ 
Freitag, 17. April 2026, 9.15 – 10.15 Uhr – 6 Termine, 
Gebühr 38,00 Euro 
 
2613020334 
50 + Outdoor – „aktiv in der Natur“ 
Mittwoch, 15. April 2026, 17.00 – 18.00 Uhr – 8 Termine, 
Gebühr 51,00 Euro 
 
2613020332 
Selbstverteidigung für Frauen 
Dienstag, 14. April 2026, 17.15 – 18.15 Uhr – 12 Termine, 
Gebühr 76,00 Euro 
 
2613020333 
Selbstverteidigung für Kids – stark & sicher im Alltag 
Dienstag, 14. April 2026, 17.15 – 18.15 Uhr – 8 Termine, 
Gebühr 51,00 Euro 
 
Kinderkurse: 
2612050301 
Ballett und tänzerische Gymnastik 
Freitag, 6. März 2026, 14.15 – 15.15 Uhr – 12 Termine, 
Gebühr 76,00 Euro 

2612040301 
Kasperl und der bunt getupfte Eierkuchen 
Dienstag, 21. April 2026, 15.30 Uhr, Gebühr 5,00 Euro 

2613020301 
Gezielte Bewegung öffnet das Tor zum Lernen – für Kinder von 
7 bis 11 Jahre 
Freitag, 17. April 2026, 17.00 – 18.30 Uhr – 4 Termine, 
Gebühr 46,00 Euro
 
Neu im Frühjahr: 
2613010325 
Yoga auf dem Stuhl 
Samstag, 28. Februar 2026, 16.00 – 17.30 Uhr – 4 Termine, 
Gebühr 39,00 Euro 

2613010326 
Yin Yoga mit Klopftechnik 
Samstag, 28. Februar 2026, 18.00 – 19.30 Uhr – 4 Termine, 
Gebühr 39,00 Euro 

2613010327 
Outdoor Yoga 
Freitag, 8. Mai 2026, 17.15 – 18.45 Uhr – 4 Termine, 
Gebühr 39,00 Euro 

2613010328 
Yoga Outdoor Special 3 Stunden + Deine Zeit für dich! 
Sonntag, 14. Juni 2026, 14.00 – 17.00 Uhr – 1 Termin, 
Gebühr 20,00 Euro 

2613010329 
Yin Yoga & Sound Healing 
Sonntag, 22. März 2026, 9.30 – 11.00 Uhr – 1 Termin, 
Gebühr 30,00 Euro 

2613010330 
Yin Yoga & Sound Healing Kurs 2 
Sonntag, 19. April 2026, 9.30 – 11.00 Uhr – 1 Termin, 
Gebühr 30,00 Euro 

26130103 
Yin Yoga & Sound Healing Kurs 3 
Samstag, 13. Juni 2026, 18.00 – 19.30 Uhr – 1 Termin, 
Gebühr 30,00 Euro 
 
Vorträge: 
2611000301 
Einbruchschutz geht uns alle an! 
Dienstag, 24. März 2026, 18.00 Uhr Eintritt frei, Anmeldung erfor-
derlich. 

2611030301 
Unfall, Krankheit, Alter – Wer entscheidet für mich? 
Dienstag, 14. April 2026, 18.30 Uhr, Gebühr 6 Euro 

2513060301 
Magen-Darm-Gesundheit 
Dienstag, 21. April 2026, 19.00 Uhr, Gebühr 8 Euro

Freie Plätze: 
2613010311 
Yin Yoga für Anfänger und Geübte 
Dienstag, 24. Februar 2026, 20.00 – 21.30 Uhr – 14 Termine, 
Gebühr 118,00 Euro 

2613010311 
Yoga Nidra 
Freitag, 27. Februar 2026, 19.00 – 20.30 Uhr – 5 Termine, 
Gebühr 48,00 Euro 

2613020302 
Beckenboden und Atmung 
Samstag, 28. Februar 2026, 14.00 – 15.30 Uhr – 4 Termine, 
Gebühr 39,00 Euro 

2612070301 
Acrylmalen – Workshop für Erwachsene 
Samstag, 28. März 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 
Samstag, 18. April 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 
Samstag, 25. April 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 
Samstag, 23. Mai 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 
Samstag, 13. Juni 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 
Samstag, 27. Juni 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 
Samstag, 18. Juli 2026, 14.00 Uhr, Gebühr: 30,00 Euro 

2613060304 
Neuer Schwung für Geist und Körper – für Frauen im Lebens-
abschnitt 50 plus 
Freitag, 19. Juni 2026, 17.00 – 18.30 Uhr – 4 Termine, 
Gebühr 46,00 Euro 

2614060301 
English Conversation 
Dienstag, 3. März 2026, 19.30 – 21.00 Uhr – 15 Termine, 
Gebühr 141,00 Euro 

2613020309 
Wirbelsäulengymnastik 
Donnerstag, 26. Februar 2026, 19.00 – 20.00 Uhr – 17 Termine, 
Gebühr 89,00 Euro 
 
Wasserkurse: 
2613020305 
WasserGym Fit und Gesund für Frauen 
Donnerstag, 26. Februar 2026, 19.00 – 19.45 Uhr – 15 Termine, 
Gebühr 113,00 Euro (inkl. Hallenbadeintritt) 
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2613020305 
WasserGym Fit und Gesund für Männer und Frauen 
Donnerstag, 26. Februar 2026, 20.00 – 20.45 Uhr – 15 Termine, 
Gebühr 113,00 Euro (inkl. Hallenbadeintritt) 

2613020307 
Wassergymnastik am Freitag 
Freitag, 27. Februar 2026, 18.25 – 19.15 Uhr – 16 Termine, 
Gebühr 120,60 Euro (inkl. Hallenbadeintritt) 

Alle Kurse, mit den einzelnen Kurstagen, finden Sie unter: 
www.vhsraumbadbollvoralb.de 
 
 

VHS – Außenstelle
Hattenhofen

Kontaktdaten der Außenstellenleiterinnen Hattenhofen 
Natalie Colakyan, Hauptstraße 45, 73110 Hattenhofen 
Telefon 07164 91009-14, Fax 07164 91009-25 
E-Mail: natalie.colakyan@hattenhofen.de 
 
Sarah Hauer, Hauptstraße 45, 73110 Hattenhofen 
Telefon 07164 91009-0, Fax 07164 91009-25 
E-Mail: sarah.hauer@hattenhofen.de 
 
Anmeldezeiten:
Mo. – Fr.  8.00 – 12.00 Uhr 
Do.   14.00 – 16.00 Uhr 
 
Backvergnügen mit Stoneware 
Dozentin: Sandra Allesch 
Kurs: 2613050501, Gebühr: 26,00 Euro 
Samstag, 21. Februar 2026, 9.30 – 13.30 Uhr 
Grundschule, Küche, Schulgasse 2, Hattenhofen 
 
Fitness und Wohlbefinden durch Spaß an der Bewegung 
Dozentin: Elke Weber, Trainerin B-Lizenz, DTB-Rückenschultraine-
rin, DTB-Trainerin Beckenboden, DTB-Trainerin Osteoporoseprä-
ventation, DOSB-Übungsleiterin B Sport in der Prävention 
Kurs: 2613020502, Gebühr: 56,00 Euro 
Dienstag, ab 24. Februar 2026, 9.00 – 10.15 Uhr, 9 Termine 
Sillerhalle, Mehrzweckraum, Hauptstraße 24, Hattenhofen 
 
„Yoga trifft auf Pilates (Yo-Lates)“ – Bringe „Body & Mind“ in 
innere & äußere „Balance & Stärke“ 
Dozentin: Josefine Ostros 
Kurs: 2613010503, Gebühr: 63,00 Euro 
Mittwoch, ab 25. Februar 2026, 18.30 – 19.30 Uhr, 12 Termine 
oder 
Kurs: 2613010502, Gebühr: 63,00 Euro 
Mittwoch, ab 25. Februar 2026, 19.45 – 20.45 Uhr, 12 Termine 
Bürgerhaus Farrenstall, Saal, Ringstraße 3, Hattenhofen 
 
Just for fun! 
Dozentin: Clara Weiß-Kritzer 
Kurs: 2614060501, Gebühr: je nach Teilnehmerzahl: 6: 122,00 
Euro; 7: 106,00 Euro; 8: 94,00 Euro; 9: 82,00 Euro 
Mittwoch, ab 25. Februar 2026, 9.30 – 11.00 Uhr, 10 Termine 
Bürgerhaus Farrenstall, Landfrauenraum, Ringstraße 3, Hatten-
hofen 
 

 

VHS – Außenstelle
Heiningen

Kontaktdaten der Außenstellenleiterin Heiningen 
Susanne Bühler, Bezgenrieter Straße 11, 73092 Heiningen 
Telefon 07161 920 774, E-Mail: info@buecherei-heiningen.de 
 
Anmeldezeiten: 
Mo., Mi., Do., Fr.    8.30 – 12.00 Uhr (telefonisch)
Di., Do.   15.00 – 19.00 Uhr (auch persönlich)
Mi.     14.00 – 16.00 Uhr (auch persönlich) 
 
Folgende Kurse beginnen demnächst und haben noch freie Plätze. 
Sofern nicht anders vermerkt finden sie in der Ernst-Weichel-Schu-
le, Heiningen statt. 
Bitte beachten Sie auch unsere Online-Kurse, die hier nicht auf-
geführt sind: https://www.vhsraumbadbollvoralb.de/programm/
online-angebote 

2613026620 
Wirbelsäulengymnastik A 
Beginn: Dienstag, 24. Februar 2026, 8.30 – 9.30 Uhr, 15 Termine. 
Weiterer Kurs: Mittwochs, 19.00 Uhr ab dem 25. Februar 2026 
Haus in der Breite, Gymnastikraum, Mörikestraße 55, Heiningen 
Gebühr: 108,00 € 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2613026620

2612096607 
Nähwerkstatt 
Beginn: Mittwoch, 25. Februar 2026, 18.30 – 21.30 Uhr, 5 Termine. 
Gebühr: 122,00 € 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2612096607

2614226601 
Spanisch für Neueinsteiger – Schnupperkurs 
Beginn: Donnerstag, 26. Februar 2026, 18.30 – 20.00 Uhr, 
10 Termine. 
Gebühr: je nach Teilnehmerzahl 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2614226601

2611096607 
Vortrag: 40.000 Kilometer zwischen Leben und Tod 
Beginn: Freitag, 27. Februar 2026, 19.00 – 21.30 Uhr, 1 Termin. 
Gebühr: 15,00 € Vorverkauf; 18,00 € Abendkasse 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2611096607

2612016601 
Lieben Sie Lesen? 
Beginn: Dienstag, 3. März 2026, 19.00 – 20.30 Uhr, 4 Termine. 
Ernst-Weichel-Schule, Raum 04, Bezgenrieter Straße 11, Heiningen 
Gebühr: 38,00 € 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2612016601

2614226604 
Spanisch für leicht Fortgeschrittene 
Beginn: Dienstag, 3. März 2026, 18.30 – 20.00 Uhr, 10 Termine 
Ernst-Weichel-Schule, Raum 03, Bezgenrieter Straße 11, Heiningen 
Gebühr: je nach Teilnehmerzahl 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2614226604

2613016621
Workshop „Meditieren lernen“ 
Beginn: Dienstag, 10. März 2026, 19.00 – 21.30 Uhr, 1 Termin. 
Gebühr: 20,00 € 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2613016621
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2613026628
Selbstverteidigung/Kung-Fu-Kids (Alter 6 – 10 Jahre) 
Beginn: Mittwoch, 11. März 2026, 15.00 – 16.15 Uhr, 5 Termine. 
Gebühr: 40,00 € 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2613026628

2612106601
Naturseifen selbst herstellen 
Beginn: Donnerstag, 12. März 2026, 18.00 – 20.00 Uhr, 1 Termin. 
Gebühr: 20,00 € + Materialkosten vor Ort 
Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhsraumbad-
bollvoralb.de/programm/kurs/2612106601
 

VHS – Außenstelle
Zell u. A.

Kontaktdaten der Außenstellenleitung Zell u. A./Aichelberg 
Karin Schwarz, Lindenstraße 1 – 3, 73119 Zell u. A. 
Telefon 07164 807-24, Fax 07164 807-77 
E-Mail: K.Schwarz@zell-u-a.de 
 
Anmeldezeiten: 
Mo., Di., Do., Fr.    7.45 – 12.00 Uhr 
Di.     16.00 – 18.00 Uhr 
Do.    14.00 – 17.00 Uhr 
 
Bei nachfolgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Tanz mit, bleib fit mit einem der nachstehenden Tanzkurse
Dozentin: Sibylle Gösweiner, Tanzlehrerin, Tanzsporttrainerin
Tanzen hält fit und ist ein schönes Hobby zu Zweit und in jedem 
Alter!
Bitte beachten: bequeme Schuhe mit glatten Sohlen (keine Turn- 
oder Straßenschuhe), Damen mit kleinem Absatz, und Getränk mit-
bringen.
Kurs: 2612050701, Gebühr: 65,00 Euro pro Person – Bitte paar-
weise anmelden! 
Freitag, ab 27. Februar 2026, 19.00 – 20.30 Uhr, 4 Termine
Gemeindehalle, Gymnastikraum, Eingang seitlich, Schulstraße 17, 
Zell u. A. 
 
Tanz mit, bleib fit
Disco-Fox Tanzkurs Teil I
Dozentin: Sibylle Gösweiner, Tanzlehrerin, Tanzsporttrainerin
Bitte beachten: bequeme Schuhe mit glatten Sohlen (keine Stra-
ßen- oder Turnschuhe), Damen mit kleinem Absatz, und Getränk 
bitte mitbringen.
Kurs: 2612050704, Gebühr: 65,00 Euro pro Person – Bitte paar-
weise anmelden! 
Freitag, ab 27. Februar 2026, 20.30 – 22.00 Uhr, 4 Termine
Gemeindehalle, Gymnastikraum, Eingang seitlich, Schulstraße 17, 
Zell u. A. 
 
Selbstverteidigung/Kung-Fu-Kids (Alter 6 – 14 Jahre)
Dozent: Björn Streng, Kung-Fu Trainer
Bitte beachten: bitte in lockerer Sportkleidung kommen.
Kurs: 2613020719, Gebühr: 29,00 Euro
Freitag, ab 27. Februar 2026, 16.00 – 17.00 Uhr, 5 Termine
Gemeindehalle, Gymnastikraum, Eingang seitlich, Schulstraße 17, 
Zell u. A. 
 
Selbstverteidigung basierend auf Kung-Fu
Dozent: Björn Streng, Kung-Fu Trainer
Bitte beachten: bitte kommen Sie in lockerer Sportkleidung
Kurs: 2613020720, Gebühr: 32,00 Euro
Freitag, ab 27. Februar 2026, 17.00 – 18.00 Uhr, 5 Termine
Gemeindehalle, Gymnastikraum, Eingang seitlich, Schulstraße 17, 
Zell u. A.  
Anmeldungen unter www.vhsraumbadbollvoralb.de oder Rückfra-
gen unter der Rufnummer 07164 807-24, Frau Schwarz. 

 

V E R S C H E N K B Ö R S E
Verschenkt wird ...

Wasserkefir | Telefon 12524
Verschiedene Sachbücher, Astronomie, Geometrie, Gesund-
heitsratgeber etc. | Esstisch weiß mit Rollen für 6 Personen | 
Holzböcke weiß lackiert, dienen als Unterkonstellation für ein 
Regal | Schreibtisch filigran mit Glasplatte | 
Telefon 0151 50740113
Winterkompletträder, Good Year M+S 195/55R16 für Mini SE | 
Telefon 01779252231
Rahmenloser Glas-Spiegel, Größe ca. 0,80 x 1,80 m | 
Telefon 01727276172
Scanner „Epson Stylus CX6600“ | Telefon 80823

Gesucht wird ...
20 Betonplatten 30 x 30 x 4 cm | Telefon 6306
Stokke Move Varier Bewegungsstuhl, Hocker | Telefon 12524
Trettraktor für Kinder | Telefon 5655
Sollten Sie etwas gefunden haben, wenden Sie sich bitte direkt 
an den Anbieter.
Ihre Anzeigen können Sie wie folgt aufgeben:
Telefon 07164 91004-14
Telefax 07164 91004-60
E-Mail: mbl@gvv-boll.de
Annahmeschluss: montags, 10.00 Uhr (vor Feiertagen ent-
nehmen Sie bitte den Annahme-/Abgabeschluss bitte dem 
Mitteilungsblatt).
Ihre Anzeige wird 2-mal ausgeschrieben. Bitte teilen Sie uns mit, 
wenn Ihre Anzeige erfolgreich war. Danke!
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Wahlbekanntmachung 
1. Am 8. März 2026 findet die 
 Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
 statt. 
 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
 
2. Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk. 
  Der Wahlraum wird im Gemeindehaus Gammelshausen, 

Hauptstraße 19/1, eingerichtet. 
 
  In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 

der Zeit vom 30. Januar 2026 bis 2. Februar 2026 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergeb-

nisses um 16.30 Uhr im Gemeindehaus Gammelshausen, 
Hauptstraße 19/1, zusammen. 

 
3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-

zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
  Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identi-

tätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur 
Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 

bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
  a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 

der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der zuge-
lassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, so-
fern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewerbern außerdem die 
Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen jedes 
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,  

  b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Listenbewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

  Der Wähler gibt 
 seine Erststimme in der Weise ab, 
   dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie 
gelten soll, 

 und seine Zweitstimme in der Weise, 
   dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll. 

  Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder dem beson-
deren Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  

 

4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  

5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,  

  a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-
ses Wahlkreises oder  

  b) durch Briefwahl 
  teilnehmen. 
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-

debehörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
6.  Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Än-

derung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf die 
Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder wenn 
sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag sonst eine 
derartige Äußerung befindet oder der Stimmzettelumschlag ge-
kennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Nummern 6 und 7 des 
Landtagswahlgesetzes).

 
7.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 

persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch ei-
nen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 
Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes). 

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlge-
setzes). 

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine 
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 
3 des Strafgesetzbuches). 

 
Gammelshausen, 19. Februar 2026
 
gez. Daniel Kohl 
Bürgermeister
 
 

Redaktionsschluss:
Montag, 10 Uhr

Gemeinde Gammelshausen
Rathaus Gammelshausen, Hauptstraße 19, 73108 Gammelshausen  
Telefon 07164 9401-0, Fax 07164 9401-20, Internet: www.gammelshausen.de  
Öffnungszeiten: Mo., 8.30 – 12.30 Uhr; Di., 9 – 12 Uhr; Mi., 9 – 12 Uhr; Do., 14 – 18 Uhr; Fr. nur nach Vereinbarung
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Einladung zur Sitzung des Gemeinderats
am Dienstag, 24. Februar 2026 um 20.15 Uhr
im Gemeindehaus Gammelshausen, Großer Saal, 
Hauptstraße 19/1

Öffentliche Tagesordnung: 
1. Frageviertelstunde für die Einwohnerschaft
2. Baugebiet „Letten II“: 7. Ausschreibungsrunde 
 2.1 Beratung und Beschluss zur Ausschreibung 
 2.2  Beschluss über die Ausschreibungs- und Bewer-

bungsmodalitäten
3.  Vorberatung der Verbandsversammlung des Gemeinde-

verwaltungsverbands „Raum Bad Boll“ am 3. März 2026 
4. Bekanntgaben und Verschiedenes
5. Anregungen und Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
Entsprechende Sitzungsunterlagen liegen im Sitzungssaal 
zur Einsichtnahme aus bzw. stehen vsl. ab dem 20. Februar 
2026 unter www.gammelshausen.net zum Download bereit. 
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

Daniel Kohl
Bürgermeister 

 

Infos aus dem Rathaus

Rekultivierung von Streuobstwiesen
Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Kulturlandschaf-
ten Mitteleuropas. Sie bestehen aus hochstämmigen Obstbäumen 
unterschiedlicher Arten und Altersklassen auf extensiv genutztem 
Grünland. Durch das Aufgeben dieser Nutzung, fehlender Pflege 
und der natürlichen Sukzession kommt es jedoch zunehmend zur 
Verbuschung und Entwicklung geschlossener Gehölzbestände. Oh-
ne gezielte Eingriffe gehen die typischen Strukturen und damit die 
ökologische Funktion einer Streuobstwiese verloren. 
 
In den letzten Wochen war unser Bauhof auf einer rd. 30 ar gro-
ßen gemeindeeigenen Fläche an der „alten Steige“, oberhalb der 
Fuchseckstraße, tätig. Kaputte, in Dornensträucher und -hecken 
eingewachsene und mit Misteln befallene Bäume wurden entfernt, 
ebenso wie das alte, teils sehr dürre und daher brüchige Gehölz ent-
lang der Wege, das eine Gefahr darstellte. 
 
Auf dieser Wiese wird unser Bauhof in den nächsten Wochen 
neue Kern- und Steinobstbäume pflanzen. Dass diese einer 
dauerhaften Pflege unterzogen werden müssen, steht außer 
Frage, um Streuobstwiesen dauerhaft und artenreich erhalten 
zu können. 
 

In zweierlei Hinsicht neue Perspektiven: Ein toller Ausblick und 
die Chance für eine neue Streuobstwiesenkultur an der „alten 
Steige“…

Informationen über temporäre Änderungen bei 
der Anlieferung auf die interkommunalen Grün-
gut- und Wertstoffhofplätze in Heiningen
Der Landkreis Göppingen lässt aufgrund von Verdrückungen und 
Schädigungen im Unterbau die Kreisstraße zwischen Heiningen 
und Eschenbach sanieren. Hierfür wird eine Fahrbahndeckensanie-
rung sowie Sanierung beider Brücken auf der Strecke durchgeführt. 
Durch die Baustelle der Eschenbacher Straße (K1425) von Heinin-
gen nach Eschenbach ist die Kreisstraße zwischen den beiden Ge-
meinden ab 9. März 2026 für einige Wochen nicht befahrbar. Da 
hiervon auch die Anlieferungsstrecke für Grüngut und Wertstoffe 
betroffen ist, informieren wir hiermit unsere Bürgerschaft und bit-
ten um Beachtung:

Der Grüngutplatz des Landkreises in Heiningen und der interkom-
munale Wertstoffhof der Gemeinden Gammelshausen, Heiningen 
und Eschenbach (in Heiningen) ist vor allem beim 1. Bauabschnitt 
betroffen. Dieser wird am 9. März 2026 beginnen und für drei Wo-
chen bis voraussichtlich 27. März 2026, längstens bis 2. April 
2026 (Gründonnerstag) andauern. In dieser Zeit wird die Straße 
innerorts ab der Kreuzung der Eschenbacher Straße mit der Bahn-
hofstraße bis über die Kreuzung an der Voralbhalle gesperrt sein. 
Danach wird dieser Abschnitt wieder freigegeben.
Sowohl der Wertstoffhof als auch der Grüngutplatz bleiben nach 
Mitteilung des Abfallwirtschaftsbetriebs Göppingen (AWB) während 
des ersten Bauabschnitts (9. März bis spätestens Osterwochenen-
de) geschlossen. In Abstimmung mit dem AWB soll als Ersatzlösung 
in dieser Zeit auf den Wertstoffhof am Iltishof und den Grüngutplatz 
nach Schlat ausgewichen werden. Sollten die Plätze wieder früher 
anfahrbar sein, wird entsprechend informiert. 

„SeniorenInBewegung“ feiern Fasching 
Wenngleich Gammelshausen auch keine Faschingshochburg ist, 
so ließ es sich beispielsweise die wöchentliche Gymnastikgrup-
pe unter der Leitung von Cordula Ruhland nicht nehmen, bei ihrer 
jüngsten Trainingseinheit am „Schmutziga Doschdig“ ausgelassen 
zu feiern – natürlich kombiniert mit Musik und Gymnastik. Als Über-
raschungsgast schaute Bürgermeister Daniel Kohl vorbei und traf 
mit Berlinern und Fasnetsküchle voll ins Schwarze. Natürlich durfte 
bzw. musste er spontan ein paar Trainingseinheiten absolvieren … 
 

 


